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Gemeinderat 30.03.2021 Beschlussfassung öffentlich

Barrierefreie Bushaltestellen
Baubeschluss

Anlage 1: Übersichtsplan

Anlage 2: Regelquerschnitt

Anlage 3: Übersicht Bushaltestellen in Pfullingen

Anlage 4: Kostenübersicht Variantenvergleich „Zuwendung 2020“

Anlage 5: Kostenübersicht Variantenvergleich „Aufnahme ins Programm 2020“

Bezug: GR-DS Nr. 117/2020

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt den barrierefreien Umbau Variante 2 im
Standard „light 1“ zu realisieren.

2. Die Verwaltung wird beauftragt die im Oktober 2020 eingereichte
Planung für die Aufnahme ins Programm nach dem
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) im Standard „light
1“ abzuändern und dem Zuwendungsgeber vorzulegen.

3. Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Ingenieurleistungen auf
Grundlage der HOAI an das Ingenieurbüro Herrmann und Mang
Ingenieure GmbH & Co. KG zu vergeben.

4. Die Verwaltung wird beauftragt die erforderlichen Arbeiten für die
nachfolgend genannten Maßnahmen auszuschreiben und an den
wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

5. Die Finanzierung erfolgt im Haushalt 2021 mit rd. 437.000 EUR brutto.
Dagegen stehen erwartete Zuwendungen in Höhe von rd. 308.000 EUR.
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Martin Fink

stellv. Bürgermeister
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Finanzierungsübersicht:

Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushaltsplan: Ja

Nein

Bemerkungen: Kostenrahmen

GESAMTKOSTEN
der Maßnahme
ÖPNV und Bürgerbus

jährliche Folgekosten
Objektbezogene Einnahmen
(Zuschüsse/Beiträge)

437.000 € € € 308.000 €

Die Maßnahme ist im Haushaltsplan unter

der Investitionsnummer I-5470-010 / Z-5470-001

der Kostenstelle/Kostenträger/
Sachkonto

547000/54700000

bzw. im Budget

mit einem Ansatz von 437.000 Euro im Finanzhaushalt 2021 veranschlagt.

Ausreichende Mittel sind vorhanden
nicht vorhanden (ÜPL / APL)

Finanzierung Über-/außerplanmäßige Ausgaben:

Betrag Deckung über
KST/KTR/SK

Mehreinnah.
Wenigerausg.

Erläuterungen

€

Bei Maßnahmen des Finanzhaushalts zusätzlich:

Kalkulatorische Kosten:

Die dargestellte Maßnahme hat unter Berücksichtigung der nachfolgenden Annahmen
Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Angenommene Nutzungsdauer (ND): 50 Jahre -> jährl. AfA-Satz: 2 Prozent
Kalk. Zins = (Buchwert 01.01. + Buchwert 31.12.) x 0,5 x Zinssatz 3,5 %

Jahr der
Investition

Jahr der
Investition + 1

Jahr der
Investition + 2

Jahr der
Investition + 3

Abschreibungen 8.740,00 € 8.740,00 € 8.740,00 € 8.740,00 €

Kalk. Zinsen 15.142,05 € 14.836,15 € 14.530,25 € 14.224,35 €
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Sachdarstellung

Die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ist
ein wichtiges gesellschaftspolitisches Ziel. Mit der Novellierung des
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und der Neufassung des § 8 Abs. 3
PBefG ist das Thema noch stärker in den Fokus von Öffentlichkeit und Politik
gerückt. So hat der Nahverkehrsplan die Belange, der in ihrer Mobilität
eingeschränkten Menschen mit dem Ziel zu berücksichtigen, für die Nutzer des
ÖPNVs bis zum 1. Januar 2022 eine vollständige Barrierefreiheit zu erreichen.

Im Stadtgebiet Pfullingen sind insgesamt 62 Bushaltestellen bei der
elektronischen Fahrplanauskunft Baden-Württemberg gelistet. Durch den 2
Richtungsverkehr kommt die Stadt Pfullingen somit insgesamt auf 76
Bushaltestellen im Stadtgebiet. Davon sind 4 Haltestellen außer Betrieb. 36
Bushaltestellen werden vom Bürgerbus bedient und 2 Bushaltestellen werden
vom Schulbus der FES angefahren. Somit verbleiben für den sonstigen ÖPNV 35
Bushaltestellen. Von den 35 Bushaltestellen wurden bereits 2 Bushaltestellen
barrierefrei umgebaut. Der barrierefreie Umbau von 10 Bushaltestellen ist in
2021 geplant. Im Finanzplan 2022 ist der Umbau von 10 Bushaltestellen
eingeplant, 2023 sollen weitere 10 Bushaltestellen umgebaut werden. Der
weitere Umbau soll mittelfristig, nach eingehender Prüfung der Örtlichkeit und
des Bedarfs erfolgen.

Förderprogramm

Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur hat ein Förderprogramm für den
barrierefreien Umbau von Bushaltepunkten aufgelegt. Ziel ist es, die
bestehenden Bushaltepunkte mit speziellen Bordsteinkanten auszustatten, die
ein näheres Heranfahren der niederflurigen Busse an die Haltepunkte
ermöglichen, sowie weitere Hilfen für einen barrierefreien Zugang zu
installieren.

Laut Förderprogramm sind bei der Herstellung von Barrierefreiheit an
Bushaltestellen die DIN-Normen 18040-3 und 32984 einzuhalten.

Folgende Ausbaukriterien bzw. Gestaltungsmerkmale werden durch die
fachtechnische Prüfstelle für die Zuwendungsfähigkeit vorausgesetzt:

 Regellänge der Bussteige: 12 m f. Normalbusse, 18 m f. Gelenkbusse

 Sonderbordstein (z.B. Kasseler Bordstein) mit Regelhöhe 18 cm über
Fahrbahn

 Maximaler Abstand in horizontaler (Restspalt) und vertikaler
(Reststufe) Richtung von jeweils 5 cm

 ausreichende Aufstellfläche vor der ausgeklappten Rampe von mind.
1,50 x 1,50 m

 Blindenleitsystem mit Aufmerksamkeitsfeld im Bereich der Bus-
Eingangstür

 Bordhöhe von mindestens 6 cm für blinde und sehbehinderte
Menschen

 Rampe maximale Steigung von 6 %
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Die Zuwendung erfolgt als Zuschuss mit einer zweckgebundenen
Anteilsfinanzierung, in Form eines Festbetrages als Höchstbetragsförderung. Die
Förderquote für Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit beträgt 75 v.H.
der zuwendungsfähigen Investitionskosten. Die Planungskosten werden mit
einer Planungskostenpauschale in Höhe von 10 v.H. der festgesetzten
zuwendungsfähigen Investitionskosten gewährt.

Im Oktober 2018 hat die Stadt Pfullingen die Programmaufnahme nach dem

Gesetz über Zuwendungen des Landes zur Verbesserung der

Verkehrsverhältnisse der Gemeinden nach dem

Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) für 10 Bushaltestellen

beantragt. Im Mai 2019 erhielt die Stadt Pfullingen die Rückmeldung, dass der

Antrag für den barrierefreien Umbau für 10 Bushaltestellen, nachrichtlich in das

ÖPNV-Programm 2019 – 2023 aufgenommen wurde und die Stadt Pfullingen die

Möglichkeit hat, binnen drei Jahren (bis zum 31.12.2022) über die gesamte

Maßnahme einen prüffähigen Antrag auf Förderung einzureichen. Der Antrag

wurde im Dezember 2019 eingereicht. Der Zuwendungsbescheid erfolgte durch

das Regierungspräsidium Tübingen im Juli 2020. Die Zuwendung für das

Vorhaben wurde vorläufig auf 341.983,05 EUR festgesetzt.

Im Zuwendungsbescheid wurden 10 Bushaltestellen zum barrierefreien Umbau
angemeldet.

Die Bushaltestelle Nr. 16 Lindenplatz / Zeppelinstraße wurde mit der
Gemeinderatsdrucksache 106/2020 mit Kosten in Höhe von rd. 65.000 EUR und
einem Förderhöchstsatz von rd. 25.000 EUR bereits beschlossen.

Die Bushaltestellen Nr. 15 Marktstraße / Bismarckstraße soll künftig statt
Busbucht als Buskap ausgeführt werden, weshalb der bisherige Antrag
zurückgezogen wurde und für die Bushaltestelle 15 sowie für weitere 16
Bushaltestellen im Oktober 2020 der Antrag auf Aufnahme ins LGVFG
Programm gestellt wurde. Der Vorteil der Realisierung als Buskap besteht darin,
dass der Umbau wirtschaftlicher realisierbar ist. Für die Bushaltestelle Nr. 15
wird durch die Ausführung als Buskap die Anfahrbarkeit wesentlich verbessert.

Somit verbleiben 8 Bushaltestellen für den geplanten barrierefreien Umbau in
2021.
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Kosten

In der Bauausschusssitzung vom 03.11.2020 wurde der Umbau anhand der
Gemeinderatsdrucksache 117/2020 vorgestellt. Im Anschluss an die Sitzung
wurde durch mehrere Gemeinderatsmitglieder angeregt, das Konzept für den
barrierefreien Umbau im Hinblick auf die Finanzierung zu optimieren.

Die Verwaltung hat daraufhin das Büro Herrmann und Mang beauftragt,
Planungsvarianten im Hinblick auf eine kostengünstigere Ausführung
auszuarbeiten. Im Ergebnis liegen nunmehr 4 Varianten vor. Die
Mindestvoraussetzung für eine mögliche Förderung wurde in den Varianten
farblich markiert.

Grün: Forderung erfüllt

Gelb: Forderung bedingt erfüllt

Rot: Forderung nicht erfüllt

Variante 1:

Die Ausbauvariante 1 – Antrag 2020 - lag dem Förderantrag und dem
Zuwendungsbescheid 2020 zu Grunde. In der Planung wurden die Forderungen
der DIN und des Zuwendungsgebers erfüllt. Es wurden grundsätzlich
Blindenleitborde entlang der Sonderborde eingeplant. Des Weiteren war
vorgesehen, dass die im direkten Umfeld befindlichen Flächen saniert und die
Wasserführungen optimiert werden.

Die geschätzten Gesamtkosten der Ausbauvariante „Antrag 2020“ belaufen sich
für den Umbau von 8 Bushaltestellen inkl. Baunebenkosten auf rd. 980.000
EUR. Davon werden vom Land Baden-Württemberg bis zu rd. 308.000 EUR
gefördert. Somit würde bei der Stadt Pfullingen ein Eigenanteil von rd. 672.000
EUR verbleiben.

Laut Zuwendungsbescheid muss der Baubeginn der Maßnahme bis Juli 2021
erfolgen.

Variante 2:

In der Ausbauvariante 2 – im Weiteren Ausbau „light 1“ benannt - wurden bei
der der Planung die Forderungen der DIN und des Zuwendunggebers erfüllt. Die
Sonderborde wurden mit 18 m für Gelenkbusse zu Grunde gelegt, da die RSV
mitteilte, dass im Stadtgebiet derzeit nur Gelenkbusse eingesetzt seien.
Nachdem entlang der Bushaltestellen Gebäude bzw. Randeinfassungen
vorhanden sind, wurde grundsätzlich auf Blindenleitborde entlang der
Sonderborde verzichtet.
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Die Anfahrbarkeit an die Sonderborde ist weitestgehend optimiert, sodass die
Anfahrbarkeit an den Sonderbord wie gefordert grundsätzlich möglich ist. Bei
der Haltestelle 3 ist der Nachweis der Anfahrbarkeit über die Schleppkurven
führbar, allerdings ist eine erhöhte Sorgfalt des Busfahrers beim Anfahren
erforderlich.

In der Planung wurden die Forderungen der DIN und des Zuwendungsgebers
weitestgehend erfüllt, sodass einer Förderung grundsätzlich möglich ist. Es
besteht die Möglichkeit, dass vom Zuwendungsgeber nicht der volle Fördersatz
ausgezahlt wird.

Die Gesamtkosten der Ausbauvariante „light 1“ belaufen sich für den
barrierefreien Umbau von 8 Bushaltestellen inkl. Baunebenkosten auf rd.
309.000 EUR. Davon werden vom Land Baden-Württemberg max. bis zu
308.000 EUR gefördert.

Auf Grund von Schäden sind zusätzlich zum barrierefreien Umbau noch
Instandsetzungsarbeiten in Höhe von rd. 128.000 EUR erforderlich.

In der Haltestelle Nr. 3 – Stuhlsteige - ist der Asphaltbelag der Busaufstellfläche
ausgebrochen, Randsteine sind teilweise lose und auch im Wartebereich ist der
Asphalt aufgebrochen. Die Sanierung ist zur Aufrechterhaltung der
Verkehrssicherungspflicht erforderlich.

In der Haltestelle 18 – Klosterstraße - ist die Busaufstellfläche aus Pflaster stark
verdrückt, sodass ein Anarbeiten nicht möglich ist. Des Weiteren sind
Randsteine lose. Es ist geplant die Randsteine auszubauen und die
Pflasterfläche gegen Asphalt zu tauschen.
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In der Haltestelle 33 – Römerstraße / Daimlerstraße - ist die Pflasterfläche
verdrückt., sodass ein Anarbeiten nicht möglich ist. Es ist vorgesehen die
Pflasterfläche gegen Asphalt zu tauschen.

Die geschätzten Gesamtkosten der Ausbauvariante „light 1“ belaufen sich für
den Umbau von 8 Bushaltestellen inkl. Baunebenkosten auf rd. 436.000 EUR.
Davon werden vom Land Baden-Württemberg bis zu rd. 308.000 EUR gefördert.
Somit würde bei der Stadt Pfullingen ein Eigenanteil von rd. 128.000 EUR
verbleiben.

Laut Zuwendungsbescheid muss der Baubeginn der Maßnahme bis Juli 2021

erfolgen.

Variante 3:

In der Ausbauvariante 3 – im Weiteren Ausbau „light 2“ benannt - wurden bei

der Planung die Forderungen der DIN überwiegend und des Zuwendungsgebers

teilweise erfüllt. Im Verglich zur Variante „light 1“ sind die Sonderborde mit 12

m statt 18 m für Normalbusse berücksichtigt. Die Anfahrbarkeit an die

Sonderborde ist weitestgehend optimiert. Nachdem entlang der Bushaltestellen

Gebäude bzw. Randeinfassungen vorhanden sind, wurde grundsätzlich auf

Blindenleitborde, entlang der Sonderborde verzichtet.

Die Kosten für den barrierefreien Umbau belaufen sich in der Variante „light 2“

auf rd. 267.000 EUR. Somit werden durch die verkürzte Ausführung der

Sonderborde rd. 42.000 € eingespart. Fördermittel sind keine zu erwarten, da

die Mindestanforderungen des Zuwendungsgebers nicht erfüllt sind.
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Wie in der Variante „light 1“ sind auch bei der Variante „light 2“
Instandsetzungsarbeiten bei den Haltestellen 3, 18 und 33 erforderlich, die
Kosten belaufen sich auf 133.000 €.

Die geschätzten Gesamtkosten der Ausbauvariante „light 2“ belaufen sich für
den Umbau von 8 Bushaltestellen inkl. Baunebenkosten auf rd. 399.000 EUR.
Eine Förderung ist nicht zu erwarten, weshalb von der Stadt Pfullingen ein
Eigenanteil in Höhe von rd. 399.000 EUR zu erbringen wäre.

Variante 4:

In der Ausbauvariante 3 – im Weiteren Ausbau „light 3“ benannt - wurden bei
der Planung die Forderungen der DIN und des Zuwendungsgebers teilweise
erfüllt. Im Verglich zur Variante „light 1“ sind die Sonderborde mit 12 m statt
18 m für Normalbusse berücksichtigt. Die Anfahrbarkeit an die Sonderborde ist
nicht optimiert. Auf Blindenleitborde entlang der Sonderborde wurde verzichtet.

Die Kosten für den barrierefreien Umbau belaufen sich in der Variante „light 3“
auf rd. 230.000 EUR. Somit werden im Vergleich zur Variante „light 2“ 37.000
EUR, durch die Vernachlässigung der Anfahrbarkeit eingespart. Nachdem die
Mindestanforderungen des Zuwendungsgebers nicht erfüllt sind, sind keine
Fördermittel zu erwarten.

Wie in der Variante „light 1“ und der Variante „light 2“ sind auch bei der
Variante „light 3“ Instandsetzungsarbeiten bei den Haltestellen 3, 18 und 33
erforderlich. Die Kosten belaufen sich auf rd. 133.000 EUR.

Die geschätzten Gesamtkosten der Ausbauvariante „light 3“ belaufen sich für
den Umbau von 8 Bushaltestellen inkl. Baunebenkosten auf rd. 363.000 EUR.
Eine Förderung ist nicht zu erwarten, weshalb von der Stadt Pfullingen ein
Eigenanteil in Höhe von rd. 363.000 EUR zu erbringen wäre.
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Ergebnis

Die wirtschaftlichste Variante stellt die optimierte Ausführung der Variante „light
1“ dar, da die Mindestanforderungen des Fördergebers nach dem
Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz weitestgehend erfüllt sind und
somit Zuwendungen vom Land zu erwarten sind.

Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 437.000 EUR für den
barrierefreien Umbau von 8 Bushaltestellen inklusive erforderlicher
Instandsetzungsarbeiten nach der Variante 2 Standard „light 1“. Bei einer zu
erwartenden max. Förderung von rd. 308.000 EUR, werden somit Eigenmittel in
Höhe von rd. 128.000 EUR benötigt.

Der Zuwendungsgeber ist über die Planänderungen zu informieren, da laut
Zuwendungsbescheid vom 23.07.2020 die Ausführung auf Grundlage der
vorgelegten Planung zu erfolgen hat. Abweichungen können zur Reduzierung
der Zuwendung führen.

Der Antrag auf Programmaufnahme für den barrierefreien Umbau der weiteren
Bushaltestellen wird entsprechend der Ausführungsvariante „light 1“ angepasst
und die geänderten Unterlagen werden beim Land eingereicht.

Es ist vorgesehen das Ingenieurbüro Herrmann und Mang Ingenieure GmbH &
Co. KG, Pfullingen auf Grundlage der HOAI mit den Ingenieurleistungen zu
beauftragen.

Finanzierung

Die Finanzierung erfolgt 2021 im Finanzhaushalt mit rd. 437.000 EUR.

Die Höhe der endgültig zuwendungsfähigen Kosten werden nach Beendigung
der Maßnahme und Vorlage des Verwendungsnachweises auf Grundlage der
Festlegungen im Zuwendungsbescheid und den beigefügten
Nebenbestimmungen abschließend durchs Land festgestellt.

Wann die Zuwendung zur Auszahlung kommt, kann dem Zuwendungsbescheid
nicht entnommen werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass nicht
davon ausgegangen werden kann, dass die Zuwendung des Landes zeitnah
erfolgt.

Pfullingen, 01. März 2021

Sonja Seeger
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Anlage 1 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 33/2021

Übersichtsplan
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Anlage 2 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 33/2021

Regelquerschnitt
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Anlage 3 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 33/2021

Übersicht Bushaltestellen in Pfullingen
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Anlage 4 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 33/2021

Kostenübersicht Variantenvergleich „Zuwendung 2020“

wirtschaftlichste Lösung Variante 2 Standard Ausbau „light 1“
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Anlage 5 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 33/2021

Kostenübersicht Variantenvergleich „Aufnahme ins Programm 2020“

- auszugsweise -

wirtschaftlichste Lösung Variante 2 Standard Ausbau „light 1“


